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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

Rechtssatz

Voraussetzung für die Haftung gem § 9 Abs 1 iVm § 80 Abs 1 BAO sind eine Abgabenforderung gegen den Vertretenen,

die Stellung als Vertreter, die Uneinbringlichkeit der Abgabenforderung, eine P;ichtverletzung des Vertreters, dessen

Verschulden an der P;ichtverletzung und die Ursächlichkeit der P;ichtverletzung für die Uneinbringlichkeit. Den

Geschäftsführer einer Gesellschaft, deren Abgaben nicht entrichtet wurden und uneinbringlich geworden sind, tri=t im

Haftungsverfahren die Obliegenheit darzutun, weshalb er nicht dafür Sorge tragen konnte, daß die Gesellschaft die

anfallenden Abgaben rechtzeitig entrichtet hat, widrigenfalls die Abgabenbehörde eine schuldhafte P;ichtverletzung

annehmen darf. Im Falle des Vorliegens einer schuldhaften P;ichtverletzung spricht eine Vermutung für die

Verursachung der Uneinbringlichkeit der Abgaben durch die P;ichtverletzung und den

Rechtswidrigkeitszusammenhang (Hinweis E 10.11.1993, 91/13/0181). Verfügt der Abgabep;ichtige zum Zeitpunkt des

Entstehens der Abgabenschuldigkeiten über keinerlei Gesellschaftsmittel mehr, dann kann es ihm auch nicht als

Pflichtwidrigkeit angelastet werden, nicht vorhandene Mittel nicht abgeführt zu haben.
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